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Es ist deshalb zulässig und ggf. im Interesse des Gläu
bigers auch geboten, nur für einen der beteiligten Scha
densverursacher den auf ihn entfallenden Teil der Wieder
gutmachungsverpflichtung zu bestimmen und die anderen 
Täter gesamtschuldnerisch verantwortlich zu machen.“1!

Damit sind auch die gesetzlichen Möglichkeiten dafür 
gegeben, daß in den notwendigen Fällen eine Annäherung 
in der Individualisierung der Verpflichtungen sowohl in 
der Schadenersatzverurteilung als auch im Rahmen der 
Bewährungsverurteilung erfolgen kann.

*

Uber die hier behandelten Fragen sowie über die damit 
im Zusammenhang stehenden Probleme der Verpflichtung 
zur Wiedergutmachung bei Versicherungsleistung, der 
praktischen Handhabung der Vollstreckung bzw. Verwirk
lichung und der Erziehungswirksamkeit der Wiedergut
machung überhaupt sollten in dieser Zeitschrift weitere

Erfahrungen aus der Praxis der Rechtsprechung und Er
kenntnisse aus der Rechtswissenschaft vermittelt werden.
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Rechtspropaganda und Rechtserziehung
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Immer mehr Bürger — besonders Jugendliche — beurteilen 
staatliche, betriebliche, aber auch im persönlichen Leben 
getroffene Entscheidungen vom Standpunkt der Gerechtig
keit, der Gesetzlichkeit, der moralischen Anständigkeit 
sowie der Auswirkungen auf die sozialen Beziehungen und 
auf die gesellschaftliche Entwicklung. Das kommt z. B. auch 
darin zum Ausdruck, daß sie bei Auszeichnungen und bei 
der Jahresendprämiierung die gerechte Bewertung der 
Leistungen auf gesetzlicher Grundlage gegenüber der mate
riellen Zuwendung verstärkt in den Vordergrund rücken.

Die positiven politisch-ideologischen und moralisch
charakterlichen Verhaltensdispositionen und Verhaltens
weisen, die den Wertvorstellungen der Arbeiterklasse von 
einer sozialistischen Lebensweise entsprechen, bildeten sich 
auf Grund der in der entwickelten sozialistischen Gesell
schaft objektiv vorhandenen günstigen gesellschaftlichen 
Bedingungen und durch vielfältige erzieherische Einflüsse 
auf die Persönlichkeit als Ganzes heraus.

Es wäre jedoch falsch, aus dem Stand des Bewußtseins 
der Mitglieder unserer Gesellschaft abzuleiten, daß man 
auf eine systematische Rechtserziehung verzichten könne, 
da sich ja die Mehrzahl an Recht und Gesetz hält. Rechts
erziehung soll zwar vorrangig normadäquates Verhalten 
sichern, aber auch schöpferische Mitarbeit bei der Rechts
verwirklichung und Rechtsetzung entwickeln. Das erfor
dert, die Rechtserziehung als Bestandteil der Erziehung 
sinnvoll in den komplexen Prozeß der allseitigen und har
monischen Persönlichkeitsentwicklung einzuordnen. Rechts
erziehung ist über die Familienerziehung, in der Vorschul
erziehung, in der polytechnischen Oberschule, über den 
Jugendverband, in der Berufsausbildung und in allen For
men der Weiterbildung als integrierter Bestandteil der 
politisch-ideologischen, aber auch der sittlich-moralischen 
und kulturell-ästhetischen Erziehung zu verwirklichen.

Ziel der Rechtserziehung ist die Herausbildung und 
Festigung des sozialistischen Rechtsbewußtseins, eines sta
bilen rechtlichen Verhaltens der Persönlichkeit. Dieser Pro
zeß ist als Einheit von Einstellungsbildung und Rechts
kenntnisvermittlung (Kenntnisse über Wesen und Funk

tion des sozialistischen Rechts und Normenkenntnisse) zu 
verstehen. Die sozialistische Rechtserziehung muß sowohl 
den Gesetzmäßigkeiten des pädagogischen Prozesses als 
auch den Prinzipien der ideologisch-erzieherischen Arbeit 
Rechnung tragen.

Durch die sozialistische Rechtserziehung werden beson
ders solche positiven Eigenschaften des Sozialverhaltens 
entscheidend stabilisiert wie: Achtung vor Recht und Ge
setz, Wahrung von Ordnung, Disziplin, Sicherheit, Wahr
nehmung von Verantwortung (die sich sowohl aus den 
Rechten als auch aus den Pflichten ergibt), Kameradschaft
lichkeit, Ehrlichkeit, Kollektivität, Hilfsbereitschaft, Be
scheidenheit, Selbstbewußtsein usw.

Rechtserziehung nimmt auch auf die Herausbildung einer 
solchen Atmosphäre in den Kollektiven Einfluß, in der 
rechtmäßiges Verhalten Gewohnheit ist und unrechtmäßi
ges Verhalten verurteilt wird.

Bedeutung der rechtlichen Einstellungsbildung

Fragen der Rechtserziehung haben als Fragen der Persön
lichkeitsentwicklung für Kinder und Jugendliche beson
dere Bedeutung, da sich in dieser Entwicklungsphase die 
Persönlichkeitseigenschaften nicht nur herausbilden, son
dern bereits wesentlich stabilisieren.

Die Notwendigkeit, sich verstärkt mit der Rechtserzie
hung der Jugend zu beschäftigen, ergibt sich aber auch 
aus der Rolle der heranwachsenden Generation als ent
scheidender sozialer Gruppe für die Entwicklung der kom
munistischen Gesellschaft.

Eine hohe Qualität der sozialistischen Rechtserziehung 
der Kinder und Jugendlichen — ob in der Familie, im Un
terricht oder in den verschiedenen außerunterrichtlichen 
Formen, ob im Berufsausbüdungsprozeß oder außerhalb, 
ob durch den sozialistischen Jugendverband, ob durch die 
Arbeit der Gewerkschaften, der Justiz- und Sicherheits
organe, der URANIA und der Massenmedien — ist eine ent
scheidende Bedingung für die Herausbildung des sozia
listischen Rechtsbewußtseins und für ein die gesellschaft
liche Entwicklung förderndes Rechtsverhalten der Jugend
lichen in unserer Republik.

Dabei sollten alle mit der Rechtserziehung der Kinder 
und Jugendlichen Beauftragten besonders dazu beitragen,

1. vielfältige rechtliche Interessen auszuprägen;
2. rechtliche Einstellungen herauszubilden;
3. Kenntnisse vom Wesen, von den Prinzipien und Funk

tionen des sozialistischen Rechts sowie adressatendifferen
ziert Normenkenntnisse zu vermitteln;


